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RS OGH 1928/2/14 1Ob118/28
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.1928

Norm

VersVG §88

VersVG §97

Rechtssatz

(Zum VersVG 1917) Der Versicherungsnehmer, der die versicherte Liegenschaft veräußert und dabei die Verp7ichtung

zum Wiederaufbau nicht gesichert hat, kann keinen Anspruch auf den Unterschied zwischen dem vollen Zeitwert und

dem bloßen Verkehrswert der abgebrannten Liegenschaft verlangen.
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